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Vorsorgereglement 

Gestützt auf Art. 6 der Statuten der Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz ("Stiftung") erlässt der Stiftungsrat folgendes 

Vorsorgereglement: 

Art. 1  Zweck 

Die Stiftung dient der Erhaltung des Vorsorgeschut-

zes in anderer Form gemäss Art. 4 FZG und der Wei-

terentwicklung der beruflichen Vorsorge auf dem 

Wege der kollektiven Verwaltung der ihr anvertrau-

ten Freizügigkeitsguthaben. Zu diesem Zweck 

nimmt die Stiftung Austritts- und Freizügigkeitsleis-

tungen von Vorsorgenehmern entgegen. 

Die Stiftung kann zur Deckung der Risiken Invalidi-

tät und Tod Versicherungsschutz anbieten und zu 

diesem Zweck Versicherungsverträge abschliessen. 

Art. 2  Inhalt des Reglements 

Dieses Vorsorgereglement regelt die Rechte und 

Pflichten der Vorsorgenehmerin/des Vorsorgeneh-

mers (nachfolgend Vorsorgenehmer)und der An-

spruchsberechtigten gegenüber der Stiftung. 

Art. 3  Freizügigkeitsvereinbarung – Antrag zur 

Konto-/Depoteröffnung 

1. Der Beitritt zur Stiftung erfolgt mit dem Abschluss

der Freizügigkeitsvereinbarung und endet mit de-

ren Auflösung.

2. Der Vorsorgenehmer beantragt bei der Stiftung ein

Freizügigkeitskonto und/oder –depot mit dem ent-

sprechenden Formular.

3. Der Entscheid, ob die Freizügigkeitsvereinbarung

abgeschlossen wird, obliegt der Geschäftsführung.

Der Stiftungsrat erlässt dazu entsprechende Richtli-

nien.

4. Mit Abschluss der Freizügigkeitsvereinbarung ist der

Vorsorgenehmer berechtigt, Austrittsleistungen

bzw. Freizügigkeitsleistungen auf die Stiftung zu

übertragen.

Art. 4  Eröffnung der Konto- und Depotbeziehungen 

1. Der Vorsorgenehmer hat die Möglichkeit, die Kon-

tolösung und/oder die Wertschriftenlösung zu wäh-

len.

2. Für jeden Vorsorgenehmer eröffnet und führt die

Stiftung bei einer der Eidgenössischen Finanzmarkt-

aufsicht FINMA unterstellten Bank ("Depotbank")

ein Freizügigkeitskonto/Freizügigkeitsdepot, wel-

ches auf den Namen des Vorsorgenehmers lautet.

3. Auf das Freizügigkeitskonto/-depot dürfen nur Aus-

trittsleistungen bzw. Freizügigkeitsguthaben von

steuerbefreiten Vorsorge- oder Freizügigkeitsein-

richtungen einbezahlt werden. Nachträgliche Ein-

lagen sind nur möglich, sofern es sich dabei um

Austrittsleistungen bzw. Vorsorgeguthaben einer

Vorsorgeeinrichtung oder einer anderen Freizügig-

keitsstiftung oder Rückzahlungen gemäss Art. 30d

BVG handelt.

4. Der Vorsorgenehmer hat die Stiftung über die Aus-

trittsleistung, bzw. das Freizügigkeitsguthaben aus

früheren Vorsorgeverhältnissen zu informieren und

dabei insbesondere den obligatorischen und den

überobligatorischen Anteil seiner Austrittsleis-

tung/Freizügigkeitsguthabens anzugeben.

Art. 5  Freizügigkeitskonto 

1. Der Vorsorgenehmer hat den Antrag auf Eröffnung

eines Freizügigkeitskontos zu stellen.

2. Dem Freizügigkeitskonto werden unter anderem

gutgeschrieben:

a. eingebrachte Austrittsleistungen bzw. Freizü-

gigkeitsguthaben

b. allfällige Einzahlungen von anderen steuer-

befreiten Institutionen, die der Erhaltung des

Vorsorgeschutzes dienen

c. Überträge aus Teilung der Vorsorgeguthaben

bei Scheidung

d. Rückzahlungen gemäss Art. 30d BVG

e. Zinserträge

3. Dem Freizügigkeitskonto werden unter anderem

belastet:

a. Übertragungen an andere Vorsorgeeinrich-

tungen/Freizügigkeitseinrichtungen

b. Übertragung von Vorsorgeguthaben bei

Scheidung

c. Bezüge des Vorsorgenehmers im Rahmen der

gesetzlichen Bestimmungen

d. Entschädigungen der Stiftung, des Beraters,

des Vermögensverwalters und weiterer Dritter

gemäss den Reglementen der Stiftung sowie

der Freizügigkeitsvereinbarung

e. Allfällige Risikoprämien
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4. Die Höhe des Vorsorgeguthabens entspricht den 

eingebrachten Austrittsleistungen zuzüglich allfälli-

ger  Gutschriften gemäss Ziff. 2 lit. b – e, abzüglich 

den Belastungen gem. Ziff. 3. 

 

5. Alle Gutschriften und Belastungen erfolgen anteil-

mässig zugunsten bzw. zulasten des obligatori-

schen und des überobligatorischen Teils des Al-

tersguthabens. 

 

 

Art. 6  Verzinsung des Freizügigkeitskontos 

  

 

1. Der Zinssatz des Freizügigkeitskontos wird vom Stif-

tungsrat pro Produkt und Produkteanbieter festge-

legt und laufend den Marktbedingungen ange-

passt. Der jeweils gültige Zinssatz wird auf 

www.uvzh.ch und www.unabhaengigevorsorge.ch 

publiziert oder kann bei der Stiftung verlangt wer-

den.  

 

2. Der Zins wird jeweils am Ende jedes Kalenderjahres 

gutgeschrieben. 

 

3. Scheidet der Vorsorgenehmer während des Jahres 

aus der Stiftung aus, wird der Zins pro rata temporis 

bis zum Valutadatum des Austritts berechnet. 

 

 

Art. 7  Freizügigkeitsdepot (Wertschriftenlösung) 

  

 

1. Der Vorsorgenehmer hat den Antrag auf Eröffnung 

eines Freizügigkeitsdepots zu stellen. Er kann der 

Stiftung den Auftrag erteilen, einen Teil des Saldos 

oder den ganzen Saldo seines Vorsorgekapitals in 

Wertschriften gemäss Art. 7 anzulegen. 

 

2. Die Stiftung erwirbt die Anlagen auf individuelle 

Rechnung des Vorsorgenehmers. Bei der Vermö-

gensanlage der Vorsorgeguthaben in Wertschrif-

ten besteht weder ein Anspruch auf eine Minimal-

verzinsung noch auf eine Kapitalwerterhaltung. 

Das Anlagerisiko trägt alleine der Vorsorgenehmer. 

 

3. Kauf- und Verkaufsaufträge des Vorsorgenehmers 

an die Stiftung können unter Beachtung von Ziffer 

4 nachstehend jederzeit erteilt werden. Die zeitli-

che Bearbeitung von Aufträgen erfolgt aufgrund 

der Feiertagsregelung des Sitzkantons der Stiftung, 

der Depotbank und der Handelstage/Handelszei-

ten des entsprechenden Börsenplatzes. Ausführun-

gen erfolgen immer bestens. 

 

4. Kaufs- und Verkaufsaufträge werden mindestens 

einmal wöchentlich ausgeführt. Für die Zeit zwi-

schen einem Zahlungseingang und der Anlage er-

hält der Vorsorgenehmer den Vorzugszins. Um in-

vestieren zu können, müssen die Einlagen mindes-

tens Valuta drei Werktage vor dem Anlagetermin 

dem Konto/Depot des Vorsorgenehmers gutge-

schrieben und drei Werktage vor dem Anlageter-

min verbucht sein. Für allfällige Verzögerungen der 

Investition oder Desinvestition haftet die Stiftung, 

vorbehältlich grober Fahrlässigkeit, nicht. 

 

5. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis entspricht 

dem am Bewertungsstichtag durch die jeweilige 

Fondsleitung berechneten Preis, wobei die Stiftung 

zur Deckung ihrer Aufwände eine Ausgabe- 

und/oder Rücknahmekommission erheben kann. 

Bei Veräusserung der Anteile wird der Erlös dem 

Konto des Vorsorgenehmers gutgeschrieben. 

 

6. Dem Freizügigkeitsdepot werden unter anderem 

gutgeschrieben:  

 

a. eingebrachte Austrittsleistungen bzw. Freizü-

gigkeitsguthaben  

b. allfällige Einzahlungen von anderen steuer-

befreiten Institutionen, die der Erhaltung des 

Vorsorgeschutzes dienen 

c. Überträge aus Teilung der Vorsorgeguthaben 

bei Scheidung 

d. Rückzahlungen gemäss Art. 30d BVG 

e. Erträge aus dem Wertschriftensparen 

 

7. Dem Freizügigkeitskonto/-depot werden unter an-

derem belastet: 

 

a. Übertragungen an andere Vorsorgeeinrich-

tungen/Freizügigkeitseinrichtungen 

b. Übertragung von Vorsorgeguthaben bei 

Scheidung 

c. Bezüge des Vorsorgenehmers im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen 

d. Entschädigungen der Stiftung, Beauftragten 

und Bevollmächtigten, Courtagen, Stempel- 

und Depotgebühren sowie Vermögensver-

waltungsgebühren gemäss den Reglemen-

ten der Stiftung sowie der Freizügigkeitsver-

einbarung  

e. Vermittlungs- oder Beratungsgebühren mit 

ausdrücklichem, schriftlichem Einverständnis 

des Vorsorgenehmers 

f. Allfällige Risikoprämien 

g. Verluste aus dem Wertschriftensparen 

 

8. Bei mangelnder Liquidität kann die Stiftung Wert-

schriften im Gegenwert der Entschädigung verwer-

ten und das Freizügigkeitskonto entsprechend be-

lasten. 

 

9. Alle Gutschriften und Belastungen erfolgen anteil-

mässig zugunsten bzw. zulasten des obligatorischen 

und des überobligatorischen Teils des Altersgutha-

bens. 

 

 

Art. 8  Vermögensanlagen bei der Wertschriftenlö-

sung 

  

 

1. Der Stiftungsrat entscheidet unter Beachtung von 

Art. 19a FZV über die Anlagemöglichkeiten, die 

dem Vorsorgenehmer angeboten werden und 

legt die diesbezüglichen Anlagerichtlinien fest. 

 

2. Kollektivanlagen müssen der Aufsicht der FINMA 

unterstehen und von dieser zum Vertrieb in der 

Schweiz zugelassen oder von Schweizer Anlagestif-

tungen aufgelegt worden sein. 

 

3. Als Anlageinstrumente kommen neben Direktanla-

gen in Forderungspapiere und Geldmarktanlagen 



Vorsorgereglement der Unabhängigen Freizügigkeitsstiftung Schwyz, gültig ab 1. Juli 2021 Seite 3 von 6 

in erster Linie Anlagegruppen von Anlagestiftun-

gen, institutionelle Tranchen von Anlagefonds, ret-

rozessionsfreie Fondstranchen sowie ETFs in Frage.  

4. Vermögensverwaltungsmandate können mit Di-

rektanlagen oder kollektiven Anlagegefässen um-

gesetzt werden. Kommen im Rahmen von Vermö-

gensverwaltungsmandaten ausnahmsweise Fonds

zur Anwendung, welche Retrozessionen ausrichten,

so stehen diesem dem Vorsorgenehmer zu.

Art. 9  Einhaltung und Überwachung der Anlagerichtli-

nien bei Vermögensverwaltungsmandaten 

1. Die mit der Vermögensverwaltung beauftragten

Personen sind für die stetige Einhaltung der Anla-

gerichtlinien der Art. 71 Abs. 1 BVG, Art. 49-58

BVV 2 und Art. 19-19a FZV verantwortlich. Die Stif-

tung überwacht die Einhaltung bei Vermögensver-

waltungsmandaten laufend.

2. Der Stiftungsrat regelt die Einzelheiten des Verfah-

rens zur Überwachung der Anlagerichtlinien.

Art. 10  Informationspflicht 

1. Der Vorsorgenehmer erhält von der Stiftung nach

Eröffnung des Freizügigkeitskontos eine Bestätigung

und jeweils Anfang Jahr einen Konto-/Depotaus-

zug des abgelaufenen Jahres mit Angabe aller

Transaktionen inkl. Zinsgutschrift und dem Saldo

des Vorsorgeguthabens.

2. Der Vorsorgenehmer hat der Stiftung Adress-, Na-

mens- und Zivilstandsänderungen mitzuteilen. Ist

der Vorsorgenehmer verheiratet oder lebt er in ein-

getragener Partnerschaft, hat er der Stiftung eben-

falls das Datum der Heirat bzw. der Eintragung der

Partnerschaft bekannt zu geben. Die Stiftung lehnt

jede Verantwortung für die Folgen ungenügender,

verspäteter oder unrichtiger Angaben von Adresse

und Personalien ab.

3. Mitteilungen an die Vorsorgenehmer gelten als

rechtsgültig zugestellt, wenn sie an die letzte bei

der Stiftung vorgemerkte Adresse versandt worden

sind oder im Kundenportal der Stiftung abrufbar

sind.

4. Sämtliche Korrespondenz des Vorsorgenehmers ist

direkt an die Stiftung und/oder an den jeweiligen

Berater gemäss Antrag zu richten. Die Adresse der

Stiftung ist auf www.uvzh.ch und www.unabhaen-

gigevorsorge.ch ersichtlich.

Art. 11 Todesfallleistung 

1. Stirbt der Vorsorgenehmer gelten folgende Perso-

nen in nachstehender Reihenfolge (Art. 15 Abs. 1

lit. b FZV) als Begünstigte:

a. die Hinterlassenen nach Art. 19, 19a und 20

BVG

b. natürliche Personen die vom Vorsorgeneh-

mer in erheblichem Masse unterstützt worden

sind, oder die Person, die mit diesem in den

letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununter-

brochen eine Lebensgemeinschaft geführt

hat oder die für den Unterhalt eines oder

mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen

muss

c. die Kinder des Verstorbenen, welche die Vo-

raussetzungen nach Art. 20 BVG nicht erfül-

len, die Eltern  oder die Geschwister

d. die übrigen gesetzlichen Erben, unter Aus-

schluss des Gemeinwesens

2. Der Vorsorgenehmer hat das Recht die Ansprüche 
der Begünstigten näher zu bezeichnen und die 
Gruppe der Personen nach Art. 11 Ziff. 1 lit. a mit 
solchen nach Ziff. 1 lit. b zu erweitern.

3. Die Stiftung behält sich vor, dass sie die Leistung an 
eine begünstigte Person kürzt oder verweigert, 
wenn sie Kenntnis davon erlangt, dass diese den 
Tod der versicherten Person vorsätzlich herbeige-

führt hat. 

4. Sofern der Vorsorgenehmer die Ansprüche der Be-

günstigten nicht näher bezeichnet, teilt die Stiftung 
das Guthaben zu gleichen Teilen nach Köpfen auf, 
wenn mehrere Begünstigte einer gleichen Gruppe 
vorhanden sind.

5. Werden im Todesfall Begünstigte bestimmt, deren 
Reihenfolge geändert oder Ansprüche näher be-

zeichnet, ist das von der Stiftung zur Verfügung ge-

stellte Formular zu verwenden.

6. Die auf dem Formular gemeldeten Präzisierungen 
und/oder Änderungen werden nur dann in die 
Verteilung mit einbezogen, wenn die Stiftung bis 
spätestens zum Zeitpunkt der Auszahlung des To-

desfallkapitals darüber in Kenntnis gesetzt wurde.

7. Der Lebenspartner hat Anspruch auf die Todesfall-

leistung, sofern der Vorsorgenehmer mit dem Le-

benspartner in den letzten fünf Jahren nachweis-

bar ununterbrochen bis zum Tod eine Lebensge-

meinschaft mit gemeinsamer Haushaltung geführt 
hat und der Vorsorgenehmer zu Lebzeiten den Le-

benspartner mit einem von der Stiftung zur Verfü-

gung gestellten Formular gemeldet hat.

Art. 12  Vorzeitige Auflösung des Konto- und Depotver-

hältnisses durch die Stiftung 

Falls die Gutschrift des Freizügigkeitsguthabens in-

nerhalb von 3 Monaten seit der Eröffnung des Frei-

zügigkeitskontos/-depots bei der Depotbank nicht 

geleistet wird, so behält sich die Stiftung das Recht 

vor, das Freizügigkeitskonto/-depot aufzuheben. 

Art. 13  Bezug des Vorsorgeguthabens 

1. Der Vorsorgenehmer hat das Recht, bei Erreichen

der Altersgrenze (AHV-Alter, frühestens fünf Jahre

http://www.uvzh.ch/
http://www.unabhaengigevorsorge.ch/
http://www.unabhaengigevorsorge.ch/
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vorher und bis spätestens fünf Jahre nachher) über 

sein Vorsorgeguthaben zu verfügen. 

2. Eine vorzeitige Überweisung des Vorsorgegutha-

bens ist zulässig, wenn:

a. der Vorsorgenehmer  das Vorsorgeguthaben

für einen Übertrag in eine Vorsorgeeinrich-

tung oder in eine Freizügigkeitseinrichtung

verwendet. Tritt der Vorsorgenehmer in eine

neue Vorsorgeeinrichtung ein, muss die Frei-

zügigkeitsstiftung das Vorsorgekapital für die

Einhaltung des Vorsorgeschutzes der neuen

Vorsorgeeinrichtung überweisen. Der Vorsor-

genehmer kann jederzeit die Freizügigkeits-

einrichtung oder die Form der Erhaltung des

Vorsorgeschutzes wechseln.

b. der Vorsorgenehmer eine volle Invaliden-

rente der Eidgenössischen Invalidenversiche-

rung (IV) bezieht und das Invaliditätsrisiko

nicht versichert ist.

c. das Begehren gestellt wird von:

1. einem Vorsorgenehmer, der die Schweiz

endgültig verlässt. Vorbehalten bleibt Art.

25f FZG.

2. einem Vorsorgenehmer, der eine selb-

ständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb

aufnimmt und der obligatorischen berufli-

chen Vorsorge nicht mehr untersteht. Art.

18 dieses Reglements bestimmt weitere

Einzelheiten.

3. einem Vorsorgenehmer, dessen Vorsorge-

guthaben kleiner ist als die auf ein ganzes

Beitragsjahr hochgerechneten Jahresbei-

träge des Vorsorgenehmers im vorherge-

henden Vorsorgeverhältnis.

4. einem Vorsorgenehmer, der sein Vorsor-

geguthaben im Sinne der Wohneigen-

tumsförderung vorbeziehen will. Art. 16

dieses Reglements bestimmt weitere Ein-

zelheiten.

3. Eine Auszahlung ist nur zulässig, wenn folgende Un-

terlagen vorliegen:

a. aktueller Zivilstandsnachweis. Zudem kann

die Stiftung eine notarielle Beglaubigung

oder einen anderen Nachweis der eigenhän-

digen Unterschrift verlangen.

b. die schriftliche Zustimmung bei Verheirateten

und eingetragenen Lebenspartners.

c. Ab einem Auszahlungsbetrag von CHF 20‘000

muss die schriftliche Zustimmung durch amt-

lich beglaubigte Unterschrift eines allfälligen

Ehe- oder eingetragenen Lebenspartners er-

folgen. Die Beglaubigung der Unterschriften

hat auf dem Formular „Auszahlungsantrag“

zu erfolgen. Von dieser Reglung der Beglau-

bigung der Unterschriften ausgenommen sind

Bezüge aus folgenden Gründen: Todesfall

des Vorsorgenehmers sowie eine vorzeitige

Überweisung des Vorsorgekapitals für einen

Übertrag in eine Vorsorge- oder in eine Freizü-

gigkeitseinrichtung.

d. eine Kopie des Dispositivs des Scheidungsur-

teils bei geschiedenen Vorsorgenehmern

e. die gerichtliche Auflösungsbescheinigung bei

aufgelösten eingetragenen Partnerschaften

f. eine Kopie des Familienbüchleins/der Famili-

enausweis bei verwitweten Vorsorgenehmern

4. Auflösungen bzw. Auszahlungen des Freizügigkeits-

kontos bzw. -depots erfolgen in folgenden Fällen

von Gesetzes wegen:

a. bei Pfandverwertung infolge Verpfändung

gemäss Art. 30b BVG

b. aufgrund eines Gerichtsentscheids im Zusam-

menhang mit der Ehescheidung oder Auflö-

sung der eingetragenen Partnerschaft

5. Der Vorsorgenehmer hat der Stiftung zusammen

mit seinem Begehren nach vorzeitiger Barauszah-

lung zusätzlich zu den unter Ziff. 3 aufgeführten Un-

terlagen schriftlich anzugeben, ob in den letzten

drei Jahren Einkäufe in die berufliche Vorsorge ge-

leistet wurden und dies mit entsprechenden Be-

scheinigungen zu belegen.

6. Für sämtliche Steuerfolgen, die aus einem Kapital-

bezug resultieren, trägt allein der Vorsorgenehmer

die Verantwortung.

Art. 14  Ausrichtung der Leistung 

1. Die Leistung wird grundsätzlich in Kapitalform er-

bracht und ist 31 Tage nach Eingang des vollständi-

gen Gesuches fällig.

2. Bei Vorliegen einer Wertschriftenlösung werden die

zugrundeliegenden Wertschriften nach Eingang des

vollständigen Gesuches zum nächstmöglichen Ver-

kaufstermin gemäss Art. 7 Abs. 4 verkauft. Ausfüh-

rungen erfolgen immer bestens und die Auszahlung

des Freizügigkeitsguthaben erfolgt im Fälligkeitszeit-

punkt gemäss Abs. 1, sofern dies möglich ist.

3. Altersleistungen können bei Vorliegen einer Wert-

schriftenlösung (vgl. Art. 7) auf schriftliches Gesuch

des Vorsorgenehmers hin mittels Auslieferung der

Wertschriftentitel auf ein bei der Depotbank befind-

liches Wertschriftendepot beglichen werden. Die

Auslieferung der Wertschriften erfolgt im Fälligkeits-

zeitpunkt gemäss Abs. 1, sofern dies möglich ist. All-

fällige Transaktionskosten und anderweitige Gebüh-

ren, welche durch die Wertschriftenauslieferung

entstehen, sind vom Vorsorgenehmer zu tragen. Für

Risiken, die sich aus einer Wertschriftenauslieferung

ergeben können, haftet die Stiftung nicht. Insbeson-

dere haftet die Stiftung nicht für allfällige Kursver-

luste, die aufgrund einer verzögerten Wertschriften-

auslieferung entstehen.

4. Die Höhe der Leistung entspricht dem Saldo des

Freizügigkeitskontos im Zeitpunkt der Fälligkeit abzü-

glich der Belastung von Gebühren. Bei Wertschrif-

tenlieferungen entspricht die Höhe der Leistung der

Bewertung des Wertschriftendepots zu den Tages-

endkursen im Zeitpunkt der Fälligkeit abzüglich der

Belastung von Gebühren.
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Art. 15  Verpfändung und Abtretung 

Der Leistungsanspruch kann vor Fälligkeit weder 

rechtsgültig abgetreten noch verpfändet werden. 

Art. 16 und 17 bleiben vorbehalten. 

Art. 16  Wohneigentumsförderung 

1. Der Vorsorgenehmer kann sein Freizügigkeitsgutha-

ben im Sinne der Wohneigentumsförderung für

den Eigenbedarf sowohl verpfänden wie auch vor-

beziehen.

2. Ein Vorbezug der Gelder ist bis fünf Jahre vor dem

ordentlichen AHV-Alter möglich. Eine Verpfän-

dung sowie die Rückzahlung eines Vorbezuges ist

bis zum ordentlichen AHV-Alter möglich.

3. Ein Vorbezug ist alle fünf Jahre möglich. Der Min-

destbetrag beläuft sich auf CHF 20'000.

4. Der für den Vorbezug oder die Verpfändung zur

Verfügung stehende Betrag entspricht grundsätz-

lich dem Freizügigkeitsguthaben. Wenn der Vorsor-

genehmer bereits das Alter 50 zurückgelegt hat,

darf der Vorsorgenehmer höchstens  das Freizügig-

keitsguthaben, auf das er im Alter 50 Anspruch ge-

habt hätte, oder die Hälfte des bestehenden Frei-

zügigkeitsguthabens beziehen.

5. Bei verheirateten bzw. eingetragener Partnerschaft

lebenden Vorsorgenehmern ist die schriftliche Zu-

stimmung durch amtlich beglaubigte Unterschrift

des Ehepartners bzw. eingetragenen Partners so-

wohl bei Vorbezug wie bei der Verpfändung not-

wendig.

6. Im Übrigen gelten das BVG und die WEFV (Wohnei-

gentumsförderungsverordnung), deren gesetzliche

Vorschriften und Bedingungen jederzeit eingehal-

ten werden müssen.

Art. 17  Ehescheidung 

1. Bei Ehescheidung bzw. bei Auflösung einer einge-

tragenen Partnerschaft kann das Gericht bestim-

men, dass ein Teil des Vorsorgeguthabens, das der

Vorsorgenehmer während der Dauer der Ehe bzw.

der eingetragenen Partnerschaft erworben hat, an

die Vorsorgeeinrichtung seines Ehegatten oder ein-

getragenen Partners übertragen wird.

2. Dieser Teil des Freizügigkeitsguthabens wird durch

die Stiftung gemäss Dispositiv des Gerichtsurteils

auf die Vorsorge- oder Freizügigkeitsstiftung des

Berechtigten überwiesen.

3. Beim Vorsorgeausgleich aus Scheidung kann eine

Rente an eine geschiedene Person dem Freizügig-

keitskonto/-depot gutgeschrieben werden. Im Ein-

vernehmen mit den geschiedenen Personen und

der Vorsorgeeinrichtung des ausgleichsbelasteten

Ehepartners ist eine Übertragung auch in Kapital-

form möglich.

4. Die übertragene Austrittsleistung oder Rente wird

im Verhältnis, in dem sie in der Vorsorge des ver-

pflichteten Ehegatten belastet wurde, dem obliga-

torischen und dem übrigen Guthaben gutge-

schrieben.

Art. 18  Selbständigkeit 

Eine Barauszahlung für eine selbständig erwer-

bende Person kann nur im Zeitpunkt der Aufnahme 

der selbständigen Erwerbstätigkeit bzw. innerhalb 

eines Jahres nach Aufnahme der selbständigen Er-

werbstätigkeit geltend gemacht werden. Danach 

kommt eine Auszahlung nur noch zum Zwecke be-

trieblicher Investitionen in Frage. Es gelangen die 

Bestimmungen von Art. 13 Ziff. 3 zur Anwendung. 

Art. 19  Gebühren/-reglement 

Die Stiftung kann als Entschädigung für ihren Auf-

wand Gebühren gemäss Gebührenreglement er-

heben. Diese werden dem Vorsorgeguthaben be-

lastet. Die Stiftung behält sich vor, ihr Gebühren-

reglement jederzeit abzuändern. Sie werden dem 

Vorsorgenehmer in geeigneter Form bekannt ge-

geben. 

Art. 20  Zentralstelle 2. Säule 

1. Liegen der Stiftung im Zeitpunkt der Fälligkeit keine

klaren Weisungen des Vorsorgenehmers für die

Auszahlung vor oder sind ihr die Begünstigten nicht

eindeutig bekannt, werden diese Guthaben der

Zentralstelle 2. Säule gemeldet, verbleiben jedoch

bis auf weiteres bei der Stiftung.

2. Nach Ablauf von zehn Jahren ab dem ordentli-

chen Rücktrittsalter (Art. 13 BVG) sind Guthaben

vom Freizügigkeitskonto an den Sicherheitsfonds

BVG zu überweisen. Ist es nicht möglich, das ge-

naue Geburtsdatum des Vorsorgenehmers zu er-

mitteln, werden diejenigen Freizügigkeitsguthaben,

für welche bei der Stiftung während zehn Jahren

keine Nachrichten des Vorsorgenehmers oder von

dessen Erben eingegangen sind, ebenfalls an den

Sicherheitsfonds überwiesen (Art. 41 Abs. 3 und 4

BVG).

Art. 21  Steuermeldepflicht 

1. Die Stiftung hat die Auszahlung von Freizügigkeits-

guthaben den Steuerbehörden zu melden, soweit

es Gesetze oder behördliche Anordnungen von

Bund und Kanton verlangen.

2. Hat der Vorsorgenehmer seinen Wohnsitz zum Zeit-

punkt der Auszahlung im Ausland, zieht die Stiftung

vom auszubezahlenden Freizügigkeitsguthaben

die geschuldete Quellensteuer ab.
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Art. 22 Haftung und Reklamationen 

1. Die Stiftung haftet gegenüber den Vorsorgeneh-

mern nicht für die Folgen, die sich aus der Nichter-

füllung von gesetzlichen, vertraglichen und regle-

mentarischen Verpflichtungen seitens des Vorsor-

genehmers ergeben.

2. Reklamationen des Vorsorgenehmers wegen Auf-

trägen jeder Art oder Beanstandungen von Konto- 

oder Depotauszügen sowie anderen Mitteilungen

sind sofort nach Empfang der diesbezüglichen An-

zeige, spätestens aber innert vier Wochen, schrift-

lich bei der Stiftung anzubringen. Unterbleibt diese

Anzeige, gelten die Geschäfte als bestätigt und

akzeptiert. Die Folgen aus verspäteten Reklamatio-

nen trägt der Vorsorgenehmer. Er trägt jeden

Schaden, der aus mangelnder Handlungsfähigkeit

seiner Person oder Dritter entsteht, es sei denn die

Stiftung wurde schriftlich hierüber informiert.

Art. 23  Sorgfaltspflicht 

Die Stiftung verpflichtet sich, alle Verwaltungs-

handlungen im Zusammenhang mit der Freizügig-

keitsvereinbarung nach bestem Wissen und Gewis-

sen auszuüben und dieselbe Sorgfalt anzuwenden, 

wie sie es in ihren eigenen Angelegenheiten zu tun 

pflegt. Abgesehen von dieser Sorgfaltspflicht haf-

tet die Stiftung nur für absichtliche  

oder grobfahrlässige Vertrags- oder Gesetzesver-

letzungen. 

Art.  24  Massgebende Sprache 

Sollten sich zwischen verschiedenen Sprachfassun-

gen Unterschiede ergeben, ist das deutsche Reg-

lement massgebend.  

Art. 25  Lücken im Reglement 

Soweit dieses Reglement für besondere Sachver-

halte keine Bestimmungen enthält, trifft der Stif-

tungsrat eine dem Zweck der Stiftung entspre-

chende Regelung. 

Art. 26  Reglementsänderungen 

Der Stiftungsrat kann jederzeit eine Änderung die-

ses Vorsorgereglements beschliessen. Die Änderun-

gen werden dem Vorsorgenehmer mit schriftlicher 

oder elektronischer Mitteilung bekannt gegeben. 

Die jeweils aktuelle Fassung steht dem Vorsorge-

nehmer auf www.uvzh.ch und www.unabhaengi-

gevorsorge.ch zur freien Verfügung oder kann bei 

der Stiftung verlangt werden. 

Art. 27  Elektronische Mitteilungen 

Die Stiftung und die Depotbank können ihre Infor-

mations- und Rechenschaftspflichten gegenüber 

dem Vorsorgenehmer durch schriftliche Mitteilung 

oder in elektronischer Form erfüllen. Elektronische 

Kontodokumente gelten als zugestellt, sobald 

diese für den Kunden auf dem Kundenportal der 

Stiftung abrufbar sind. 

Art. 28 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Das Reglement untersteht schweizerischem Recht. 

Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder 

Wohnsitz der beklagten Partei, im Übrigen der Sitz 

der Stiftung. Der Vorsorgenehmer hat zusätzlich die 

Möglichkeit, an seinem Wohnort zu klagen. 

Art. 29  Inkrafttreten 

Das vorliegende Vorsorgereglement wurde vom 

Stiftungsrat am 17. Mai 2021 genehmigt und per  

1. Juli 2021 in Kraft gesetzt. Es ersetzt das bisherige

Vorsorgereglement.

Schwyz, im Mai 2021 

Der Stiftungsrat der Unabhängige Freizügigkeitsstiftung 

Schwyz 

http://www.uvzh.ch/
http://www.unabhaengigevorsorge.ch/
http://www.unabhaengigevorsorge.ch/

